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Preisverordnung Nr. 142.

Verordnung über die Preisbildung 
im Wäscherei- und Plätterei-Handwerk.

Vom 2. Mai 1951

Auf Grund des § 8 der Verordnung vom 15. Juni 
1950 über die Preisbildung im Handwerk (GBl.

S. 510) wird für das Wäscherei- und Plätterei-Hand
werk folgendes bestimmt:

§ 1
Wäscherei- und Plättereibetriebe, die handwerk

liche Leistungen (handwerkliche Fertigung) im Be

reich der Deutschen Demokratischen Republik aus
üben, haben hierfür Preise nach den Vorschriften 
dieser Preisverordnung zu bilden.

§ 2
(1) Für ständig wiederkehrende gleichartige hand

werkliche Leistungen der Wäscherei- und Plätterei
betriebe gelten die in der Anlage dieser Preisver
ordnung aufgezeichneten Preise (Regelleistungs
preise). Die Preise sind Höchstpreise, welche nicht 
überschritten werden dürfen.

(2) Für Arbeiten, die in der Anlage zwar nicht als 
Regelleistungen aufgeführt, mit Regelleistungen 
aber vergleichbar sind, dürfen höchstens Preise be-


